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[Dein Vor- und Nachname]
[Deine Straße und Hausnummer]
[PLZ und Ort]
[Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse]
Finanzamt [Name des Finanzamts]
[Adresse des Finanzamts]
[Datum]

Betreff: Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid für [Jahr] vom [Datum des Bescheids] – Anerkennung von Nahrungsergänzungsmitteln als Arzneimittel und außerordentliche Krankheitskosten 
[Steuernummer / Identifikationsnummer]


Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich fristgerecht Einspruch gegen den oben genannten Bescheid ein, mit dem die steuerliche Berücksichtigung der von mir in Anspruch genommenen Nahrungsergänzungsmittel als außergewöhnliche Belastungen in Form von Krankheitskosten abgelehnt wurde.
Sachverhalt und Begründung:
1. Medizinische Notwendigkeit und ärztliche Verordnung:
Bei mir wurde [Name der Erkrankung] diagnostiziert, weshalb die Einnahme der betreffenden Nahrungsergänzungsmittel als medizinisch indiziert erachtet wird. Mein behandelnder Arzt, [Name des Arztes], hat mir hierzu ein entsprechendes Rezept ausgestellt, das die Notwendigkeit dieser Behandlung belegt. Die Verordnung basiert auf fundierten medizinischen Erkenntnissen, die bestätigen, dass die pharmakologische Wirkung der Nahrungsergänzungsmittel dazu beiträgt, die Symptome zu lindern und einer Verschlechterung meines Gesundheitszustandes entgegenzuwirken. Diese ärztliche Empfehlung unterstreicht den therapeutischen Ansatz und rechtfertigt die steuerliche Anerkennung der damit verbundenen Ausgaben.
2. Rechtliche Grundlage – BFH-Urteil:
Zur Beurteilung der steuerlichen Absetzbarkeit von Krankheitskosten stellt das BFH-Urteil vom 14. April 2015, Az. VI R 89/13, eine maßgebliche Entscheidung dar. Dieses Urteil betont, dass nicht allein die Einordnung eines Produkts als reines Nahrungsergänzungsmittel entscheidend ist, sondern dessen pharmakologische Wirkung und der medizinische Nutzen im Rahmen einer krankheitsbedingten Behandlung. Entsprechend ist auf die konkrete Wirkung der Präparate abzustellen, welche in meinem Fall eine vergleichbare therapeutische Funktion wie klassisch als Arzneimittel zugelassene Produkte erfüllen.
3. Pharmakologische Wirkung im Fokus:
Es ist unerheblich, dass die Inhaltsstoffe zunächst in den Genuss von Nahrungsergänzungsmitteln eingeordnet werden können. Entscheidend ist vielmehr die wissenschaftlich belegte pharmakologische Wirkung, die eine substanzielle Verbesserung meiner Gesundheit bewirkt. Das BFH-Urteil bestätigt, dass Produkte mit einer derartigen Zielsetzung auch dann als medizinisch notwendig anzusehen sind, wenn sie technisch als Nahrungsergänzungsmittel klassifiziert werden. Diese Sichtweise spiegelt sich in meiner Situation eindeutig wider, sodass die Aufwendungen zur Anschaffung und Anwendung dieser Präparate als außergewöhnliche Belastungen steuerlich anzuerkennen sind.
4. Praktische Auswirkungen und finanzielle Belastung:
Die regelmäßige Einnahme der Nahrungsergänzungsmittel ist ein integraler Bestandteil meines Behandlungsplans und stellt für mich eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Es handelt sich dabei um Kosten, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Behandlung meiner Erkrankung stehen und deren medizinische Notwendigkeit durch die behandelnden Ärzte dokumentiert wurde. Die Nichtanerkennung dieser Ausgaben als Krankheitskosten würde zu einer unzumutbaren steuerlichen Mehrbelastung führen und eine ungerechtfertigte Benachteiligung im Rahmen der Steuerfestsetzung darstellen.
Zusammenfassung:
Aufgrund der oben dargelegten Punkte bitte ich um erneute Überprüfung des Sachverhalts unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung (insbesondere BFH-Urteil vom 14. April 2015, Az. VI R 89/13) sowie der nachgewiesenen medizinischen Notwendigkeit. Ich beantrage somit, die steuerliche Anerkennung der von mir geltend gemachten Kosten für die betreffenden Nahrungsergänzungsmittel als außergewöhnliche Belastungen im Kontext der Krankheitskosten zuzulassen.
Für Rückfragen oder die Anforderung weiterer Unterlagen, wie beispielsweise ärztliche Atteste und ergänzende medizinische Dokumentationen, stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
[Dein Vor- und Nachname]


